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386. Verordnung: Bestimmung der Sprengel der Vermessungsämter
3 8 7 . Kundmachung: Hoheitszeichen der Republik Malawi
3 8 8 . Kundmachung: Geltungsbereich der Internationalen Konvention zur Vereinfachung der

Zollformalitäten samt Protokoll
3 8 9 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Republik Rumänien

über die Gewährung begünstigter Zollsätze
390. Protokoll der XIX. Tagung der in Artikel 6 des Abkommens zwischen der Österreichischen

Bundesregierung und der Italienischen Regierung über die Regelung des
erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern
Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino/Tiroler Etschland
vorgesehenen Gemischten Kommission

391. Deklaration über den vorläufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen Republik und Dritte
Niederschrift (Procès-Verbal) betreffend die Verlängerung der Deklaration
über den vorläufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen Republik zum GATT

3 8 6 . Verordnung des Bundesministeriums für Bauten und Technik vom 15. Oktober 1968,
mit der die Sprengel der Vermessungsämter bestimmt werden

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Vermessungsgesetzes, BGBl. Nr. 306/1968, wird verordnet:

§ 1
Die Sprengel der Vermessungsämter werden wie folgt bestimmt:
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§ 2

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1969 in Kraft.

Kotzina
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3 8 7 . Kundmachung des Bundesministe-
riums für Handel, Gewerbe und Industrie
vom 21. Oktober 1968, betreffend Hoheits-

zeichen der Republik Malawi

Auf Grund des § 4 a Abs. 2 des Markenschutz-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 38, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten kundgemacht, daß § 4 a
Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1953 auf das
Wappen, die Flagge und das Staatssiegel der
Republik Malawi Anwendung findet, deren Dar-
stellungen im Markenregister des Österreichi-
schen Patentamtes für jedermann zur Einsicht
aufliegen.

Mitterer

3 8 8 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 1. November 1968 über den
Geltungsbereich der Internationalen Kon-
vention vom 3. November 1923 zur Verein-
fachung der Zollformalitäten samt Protokoll

Nach Mitteilung des Generalsekretariates der
Vereinten Nationen haben folgende weitere

Staaten die Internationale Konvention zur Ver-
einfachung der Zollformalitäten samt Protokoll
(BGBl. Nr. 85/1925, letzte Kundmachung über
den Geltungsbereich BGBl. II Nr. 358/1934)
ratifiziert bzw. sind diesem Vertragswerk beige-
treten:

Staaten Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde

Japan 29. Juli 1952
Niger 14. März 1966
Israel 29. August 1966
Malawi 16. Feber 1967
Singapur 22. Dezember 1967

Ferner haben Cypern, Nigeria und Pakistan
erklärt, sich an dieses Vertragswerk gebunden zu
erachten, dessen Anwendung bereits vor Erlan-
gung der Unabhängigkeit auf das Gebiet dieser
Staaten ausgedehnt worden war.

Polen hat am 27. Feber 1968 erklärt, sich an
das erwähnte Vertragswerk nach wie vor ge-
bunden zu erachten.

Klaus

389.

Nachdem das am 28. Feber 1968 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Sozialistischen Republik Rumänien über die Gewährung begünstigter Zollsätze,
welches also lautet:

A b k o m m e n

zwischen der Republik Österreich und der
Sozialistischen Republik Rumänien über die

Gewährung begünstigter Zollsätze

Die Republik Österreich und die Sozialistische
Republik Rumänien sind, vom Wunsche geleitet,
den gegenseitigen Warenaustausch zu fördern,
wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Im Handelsverkehr zwischen der Republik
Österreich und der Sozialistischen Republik
Rumänien werden österreichischerseits die je-
weils geltenden vertragsmäßigen GATT-Zollsätze
und rumänischerseits die jeweils in Geltung
stehenden niedrigsten Zollsätze uneingeschränkt
angewendet.

Artikel 2

Dieses Abkommen ist zu ratifizieren und tritt
sechzig Tage nach Austausch der Ratifikations-
urkunden in Kraft.
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Artikel 3

Jeder der Vertragschließenden Teile kann
dieses Abkommen unter Wahrung einer drei-
monatigen Frist kündigen. In diesem Falle er-
klärt sich der kündigende Teil bereit, mit dem
Vertragspartner unverzüglich in Konsultationen
einzutreten.

ZU URKUND DESSEN haben die beider-
seitigen Bevollmächtigten das vorliegende Ab-
kommen unterfertigt.

GESCHEHEN zu Wien, am 28. Feber 1968,
in je zwei Ausfertigungen, in deutscher und
rumänischer Sprache, die beide gleichermaßen
verbindlich sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Oswald Zorn m. p.

Für die Sozialistische Republik Rumänien:

Marin Traistaru m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 4. September 1968

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Koren

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie:
Mitterer

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Waldheim

Die Ratifikationsurkunden zu dem vorliegenden Abkommen sind am 2. Oktober 1968 ausge-
tauscht worden; das Abkommen tritt somit gemäß seinem Artikel 2 am 1. Dezember 1968 in Kraft.

Klaus
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390.

P R O T O K O L L
der XIX. Tagung der in Artikel 6 des Ab-
kommens zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Italienischen Re-
gierung über die Regelung des erleichterten
Warenaustausches zwischen den österreichi-
schen Bundesländern Tirol und Vorarlberg
und der italienischen Region Trentino/
Tiroler Etschland vom 12. Mai 1949) vor-

gesehenen Gemischten Kommission

Die in Artikel 6 des Abkommens zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der Italie-
nischen Regierung über die Regelung des er-
leichterten Warenaustausches zwischen den öster-
reichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg
und der italienischen Region Trentino/Tiroler
Etschland vorgesehene Gemischte Kommission
hat ihre XIX. Tagung in der Zeit vom 16. bis
20. September 1968 in Wien abgehalten.

Die Gemischte Kommission hat die Abwick-
lung des Warenverkehrs zwischen den beteiligten
Regionen geprüft und folgendes vereinbart:

Artikel 1

An Stelle der dem Protokoll vom 3. Juni 1967
angeschlossenen Listen B treten die diesem
Protokoll angeschlossenen Listen B mit 1. Ok-
tober 1968 in Kraft und gelten bis 30. Sep-
tember 1969.

Artikel 2

Die Bestimmungen der Protokolle vom
17. Oktober 1953, 23. Juni 1954, 26. April 1955,
7. April 1956, 13. April 1957, 2. Oktober 1958,
29. Oktober 1959, 15. Juni 1961, 28. Juni 1962,
11. Mai 1963, 29. Mai 1964, 4. Juni 1965,
10. Juni 1966 und 3. Juni 1967 und die dazu-
gehörigen Beilagen bleiben, soweit sie nicht im
Gegensatz zu den Bestimmungen dieses Proto-
kolls stehen, weiterhin in Kraft. Dies gilt ins-
besondere auch für jene Bestimmungen des
Protokolls vom 23. Juni 1954, laut welchem die
durch beiderseitige Liberalisierungsmaßnahmen
derzeit praktisch nicht wirksamen Kontingente
der Listen A für den Fall einer Abänderung der
Liberalisierungsbestimmungen automatisch wieder
voll in Kraft treten.

*) BGBl. Nr. 125/1957 in der Fassung der Kund-
machung BGBl. Nr. 307/1967.

Artikel 3

Die in der Liste A des Protokolls vom 4. Juni
1965 und die in den dem heutigen Protokoll
angeschlossenen Listen B vorgesehenen Jahres-
kontingente erneuern sich automatisch um ein
Jahr, falls eine Tagung der Gemischten Kom-
mission vor Ablauf des Vertragsjahres nicht
stattfinden sollte.

Die im gegenwärtig laufenden Vertragsjahr
(1. Oktober 1967 bis 30. September 1968), die
im Zeitraum vom 1. Oktober 1968 bis
30. September 1969 bzw. die im Falle einer
automatischen Verlängerung im neuen Vertrags-
jahre erteilten Ein- und Ausfuhrbewilligungen
können jeweils auch über den Ablauf des ent-
sprechenden Vertragsjahres hinaus ohne Anrech-
nung auf die Kontingente des folgenden Ver-
tragsjahres ausgenützt werden. Die Gültigkeits-
dauer dieser Bewilligungen kann nötigenfalls
verlängert werden.

Die Kontingenterhöhungen, die auf diplo-
matischem Weg im laufenden Vertragsjahr oder
während der Gültigkeitsdauer dieses Protokolls
im Sinne des dem Protokoll vom 29. Mai 1964
beigeschlossenen Briefwechsels genehmigt werden,
finden auf die nach Ablauf des jeweiligen Ver-
tragsjahres neu in Kraft tretenden Kontingente
keine Anrechnung.

Artikel 4

Das vorliegende Protokoll tritt am 1. Oktober
1968 in Kraft und gilt bis zum 30. September
1969. Seine Gültigkeit verlängert sich automatisch
um ein Jahr, falls eine Tagung der Gemischten
Kommission vor Ablauf des Vertragsjahres nicht
stattfinden sollte.

Gegeben zu Wien, am 20. September 1968,
in zwei Ausfertigungen, jede in deutscher und
italienischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind.

Der Vorsitzende der
österreichischen Delegation:

Dr. J. Meist m. p.

Der Vorsitzende der
italienischen Delegation:

Dr. R. Ferretti m. p.
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Ausfuhr aus Tirol-Vorarlberg nach Trentino/Tiroler Etschland

Liste B
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Ausfuhr aus Trentino/Tiroler Etschland nach Tirol-Vorarlberg

Liste B
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Klaus
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391.

Nachdem die Deklaration über den vorläufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen Republik
und die Dritte Niederschrift (Procès-Verbal) betreffend die Verlängerung der Deklaration über den
vorläufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen Republik, welche also lauten:

(Übersetzung)

(GATT)

DEKLARATION ÜBER
DEN VORLÄUFIGEN BEI-
TRITT DER VEREINIG-

TEN ARABISCHEN
REPUBLIK

Die Regierung der Vereinig-
ten Arabischen Republik und
die anderen Regierungen, für
die diese Deklaration angenom-
men wurde (letztere Regierun-
gen im folgenden als „teilneh-
mende Regierungen" bezeich-
net),

IN DER ERWÄGUNG, daß
die Regierung der Vereinigten
Arabischen Republik am
17. April 1962 einen formellen
Antrag stellte, dem Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkom-
men (im folgenden als „Allge-
meines Abkommen" bezeichnet)
nach Artikel XXXIII des All-
gemeinen Abkommens beizu-
treten, und daß diese Regierung
bereit ist, mit Vertragsparteien
Verhandlungen über Zölle oder
über gleichwertige Handels-
hemmnisse durchzuführen, die
einem Beitritt nach Arti-
kel XXXIII vorangehen sollen,
sobald derartige Verhandlungen
angesetzt werden können,

IN DER ERWÄGUNG, daß
die Vereinigte Arabische Repu-
blik bereit ist, bis zur Entschei-
dung über einen Beitritt nach
Artikel XXXIII die Verpflich-
tungen aus dem Allgemeinen
Abkommen zu übernehmen,

IN DER ERWÄGUNG, daß
es wünschenswert erscheint, die
Handelsbeziehungen der Ver-
einigten Arabischen Republik
mit den Vertragsparteien so
bald wie möglich auf das All-
gemeine Abkommen zu grün-
den und daher für einen vor-
läufigen Beitritt der Vereinigten



93. Stück — Ausgegeben am 19. November 1968 — Nr. 391 1553

Arabischen Republik zum All-
gemeinen Abkommen als einen
Schritt zu ihrem möglichen Bei-
tritt nach Artikel XXXIII vor-
zusorgen,

1. ERKLÄREN, daß sich, bis
zur Entscheidung über einen
Beitritt der Vereinigten Arabi-
schen Republik zum Allgemei-
nen Abkommen nach Arti-
kel XXXIII, der vom befriedi-
genden Abschluß von Verhand-
lungen über Zölle oder über
gleichwertige Handelshemm-
nisse, in Übereinstimmung mit
den Verfahrensregeln, die seitens
der VERTRAGSPARTEIEN
festzulegen sein werden, sowie
von der Regelung anderer zur
Anwendung des Allgemeinen
Abkommens relevanter Maß-
nahmen abhängig ist, die Han-
delsbeziehungen zwischen den
teilnehmenden Regierungen und
der Vereinigten Arabischen
Republik nach Maßgabe der
nachstehenden Bedingungen auf
das Allgemeine Abkommen
gründen werden

(a) Die Regierung der Ver-
einigten Arabischen Repu-
blik wendet vorläufig und
vorbehaltlich der Bestim-
mungen dieser Deklara-
tion (i) die Teile I und
III des Allgemeinen Ab-
kommens und (ii) den
Teil II des Allgemeinen
Abkommens im größt-
möglichen Ausmaß, das
mit den am Tage des Da-
tums dieser Deklaration
bestehenden Rechtsvor-
schriften vereinbar ist,
an; die Verpflichtungen
aus Artikel I Absatz 1 des
Allgemeinen Abkommens
in Verbindung mit Arti-
kel III und aus Artikel II
Absatz 2 lit. (b) in Ver-
bindung mit Artikel VI
gelten für die Zwecke die-
ser lit. als zum Teil II
des Allgemeinen Abkom-
men gehörig.

(b) Während die Vereinigte
Arabische Republik auf
Grund der Meistbegünsti-
gungsbestimmungen des
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Artikels I des Allgemei-
nen Abkommens den
Vorteil der Zugeständ-
nisse erhält, die in den
dem Allgemeinen Abkom-
men angeschlossenen
Listen enthalten sind, er-
hält sie keine unmittel-
baren Rechte bezüglich
dieser Zugeständnisse,
weder auf Grund des
Artikels II, noch auf
Grund irgendeines ande-
ren Artikels des Allge-
meinen Abkommens.

(c) In jedem Fall, in dem
Artikel V Absatz 6, Arti-
kel VII Absatz 4 lit. (d)
und Artikel X Absatz 3
lit. (c) des Allgemeinen
Abkommens sich auf das
Datum dieses Abkommens
beziehen, ist für die Ver-
einigte Arabische Repu-
blik das Datum dieser
Deklaration anzuwenden.

(d) Ungeachtet der Bestim-
mungen des Artikels I
Absatz 1 des Allgemeinen
Abkommens erfordert
diese Deklaration nicht
die Beseitigung irgend-
welcher Präferenzen durch
die Regierung der Ver-
einigten Arabischen Repu-
blik in bezug auf Ein-
fuhrzölle oder andere Ab-
gaben, die von der Ver-
einigten Arabischen Repu-
blik ausschließlich einem
oder mehreren der fol-
genden Länder zugestan-
den werden: Jordanien,
Syrien, Irak, Libanon,
Lybien, Saudi Arabien,
Jemen, sofern diese Präfe-
renzen nicht höher sind
als jene, die am Tage des
Datums dieser Deklara-
tion in Kraft stehen.

(e) Die vorstehende lit. gilt
als ein Beschluß der VER-
TRAGSPARTEIEN nach
Artikel XXV Absatz 5,
so als ob sie ein Beschluß
gemäß Artikel I Absatz 3
wäre.
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(f) Falls die Vereinigte Ara-
bische Republik zu einem
künftigen Zeitpunkt wün-
schen sollte, die Präferen-
zen, auf die in der vor-
stehenden lit. (e) Bezug
genommen wird, abzu-
ändern oder Waren, die
im gegenwärtigen Zeit-
punkt einer Präferenz
nicht unterliegen, hinzu-
zufügen, so ist über diese
Angelegenheit mit den
VERTRAGSPARTEIEN

nach Artikel I Absatz 3
zu verhandeln.

(g) Das Recht der Vereinigten
Arabischen Republik aus
den Bestimmungen des
Allgemeinen Abkommens
bezüglich der Bildung
einer Zollunion oder einer
Freihandelszone Nutzen
zu ziehen, wird durch die
vorstehenden lit. (d), (e)
und (f) nicht beeinträch-
tigt.

(h) Die von der Vereinigten
Arabischen Republik an-
zuwendenden Bestimmun-

gen des Allgemeinen Ab-
kommens sind jene, die in
dem Text enthalten sind,
welcher der Schlußakte
der 2. Tagung des Vor-
bereitenden Komitees der
Konferenz der Vereinten
Nationen für Handel und
Beschäftigung angeschlos-
sen ist, und zwar in der
durch solche Überein-
kommen, die am Tage
des Datums dieser Dekla-
ration in Kraft stehen,
berichtigten, geänderten,
ergänzten oder anderwei-
tig modifizierten Fassung.

2. ERSUCHEN die VER-
TRAGSPARTEIEN des Allge-
meinen Abkommens (im fol-
genden als die „VERTRAGS-
PARTEIEN" bezeichnet), die
für die Durchführung dieser
Deklaration erforderlichen
Maßnahmen zu treffen.

3. Diese Deklaration, die von
den Vertragsparteien mit Zwei-
drittelmehrheit genehmigt
wurde, wird beim Exekutiv-
sekretär der VERTRAGSPAR-
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TEIEN hinterlegt. Sie liegt für
die Vereinigte Arabische Repu-
blik, für die Vertragsparteien
des Allgemeinen Abkommens
sowie für jede Regierung, die
dem Allgemeinen Abkommen
vorläufig beigetreten ist, zur
Annahme durch Unterzeich-
nung oder auf andere Weise
auf.

4. Diese Deklaration tritt zwi-
schen der Vereinigten Arabi-
schen Republik und jeder teil-
nehmenden Regierung am
dreißigsten Tag nach dem Tag
ihrer Annahme durch die Ver-
einigte Arabische Republik und
die betreffende Regierung in
Kraft. Sie bleibt in Kraft, bis
die Regierung der Vereinigten
Arabischen Republik dem All-
gemeinen Abkommen nach Ar-
tikel XXXIII beitritt oder bis
zum 31. Dezember 1964, je
nachdem, welcher Zeitpunkt
der frühere ist, es sei denn, die
Vereinigte Arabische Republik
und die teilnehmenden Regie-
rungen kommen überein, ihre
Geltungsdauer bis zu einem
späteren Zeitpunkt zu verlän-
gern-

5. Der Exekutivsekretär der
VERTRAGSPARTEIEN über-
mittelt unverzüglich eine be-
glaubigte Abschrift dieser
Deklaration und eine Mittei-
lung über jede Annahme dieser
Deklaration jeder Regierung,
für die diese Deklaration zur
Annahme aufliegt.

GESCHEHEN zu Genf, am
dreizehnten November neun-

zehnhundertzweiundsechzig, in
einer einzigen Ausfertigung in
englischer und französischer
Sprache, wobei beide Texte
authentisch sind.
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(Übersetzung)

(GATT)

DRITTE NIEDERSCHRIFT
(PROCES-VERBAL) BE-

TREFFEND DIE VERLÄN-
GERUNG DER DEKLARA-
TION ÜBER DEN VOR-

LÄUFIGEN BEITRITT
DER VEREINIGTEN

ARABISCHEN REPUBLIK

Die Vertragsparteien der
Deklaration vom 13. Novem-
ber 1962 über den vorläufigen
Beitritt der Vereinigten Arabi-
schen Republik zum Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkom-
men (im folgenden als „die
Deklaration" beziehungsweise
als „das Allgemeine Abkom-
men" bezeichnet) sind

IN ANWENDUNG des Ab-
satzes 4 der Deklaration

ÜBEREINGEKOMMEN wie
folgt:

1. Die Geltungsdauer der
Deklaration wird durch Er-
setzung des Datums in Ab-
satz 4 durch das Datum des
31. Dezember 1968 um ein
weiteres Jahr verlängert.

2. Diese Niederschrift wird
beim Generaldirektor der VER-
TRAGSPARTEIEN des Allge-
meinen Abkommens hinterlegt.
Sie steht zur Annahme durch
Unterzeichnung oder in ande-
rer Weise für die Vereinigte
Arabische Republik und für die
teilnehmenden Regierungen
offen. Sie tritt zwischen der
Regierung der Vereinigten
Arabischen Republik und einer
teilnehmenden Regierung in
Kraft, sobald sie von der Re-
gierung der Vereinigten Arabi-
schen Republik und von dieser
Regierung angenommen wor-
den ist.

3. Der Generaldirektor über-
mittelt eine beglaubigte Ab-
schrift dieser Niederschrift und
eine Mitteilung über jede An-
nahmeerklärung an die Regie-
rung der Vereinigten Arabi-
schen Republik und an jede
Vertragspartei des Allgemeinen
Abkommens.
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GESCHEHEN zu Genf, am
vierzehnten November neun-
zehnhundertsiebenundsechzig, in
einer einzigen Ausfertigung in
englischer und französischer
Sprache, wobei beide Texte
authentisch sind.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten haben, erklärt der Bundespräsident
dieses Vertragswerk für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 31. August 1968

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:

Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:

Koren

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:

Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:

Mitterer

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Waldheim

Die vorliegende Deklaration samt Dritter Niederschrift ist gemäß Absatz 2 der Niederschrift
für Österreich am 9. Oktober 1968 in Kraft getreten.

Klaus


